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* aus den meisten Festnetzen zum Ortstarif,
   Mobilfunk abweichend

Bekanntmachung
des Kreises Viersen
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes 
NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gülti-
gen Fassung wird der

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und 
Straßenverkehr vom 28.10.2014
- Aktenzeichen 03240413859/hö 

gegen:

  Herrn 
  Erwin Matuschzak
  Lindenstraße 102
  41063 Mönchengladbach

öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person pos-
talisch nicht zu erreichen ist.

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen.

Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt 
für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3, 
41747 Viersen, Zimmer 0107 für den Empfänger of-
fen und kann dort vom Empfänger eingesehen wer-
den.

Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung 
im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig und 
vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen 
nach Zustellung Einspruch eingelegt wird.

Viersen, 10.11.2014
Im Auftrag

P u l t e r

Abl. Krs. Vie. 2014, S. 1149
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Bekanntmachung
des Kreises Viersen
Bekanntgabe nach § 3a des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG, in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 24.02.2010, 
BGBl. I S. 94)  über die Feststellung der Umwelt-
verträglichkeitsprüfungspflicht

Begradigen zweier 90° Kurven des Gewässers 
16.04.09 (Münchheider Graben), teilweises Ab-
flachen von Böschungsbereichen und Anlegen 
von Retentionsraum mit Auenwirkung durch den 
Wasser-und Bodenverband der Mittleren Niers

Der Wasser- und Bodenverband der Mittleren Niers 
beantragt die Genehmigung des Plans zur naturna-
hen Aufweitung des Münchheider Grabens im Be-
reich Gemarkung Willich, Flur 32, diverse Flurstücke. 
Dadurch wird ein hydraulischer Engpass des Ge-
wässers entschärft, bei dem es in der Vergangenheit 
häufig zu Ausuferungen mit Schadensfolgen bei Ufe-
ranliegern gekommen ist.

Für die Maßnahme ist gemäß §§ 3 Abs. 1 Satz 1 und 
§ 3d UVPG i. V. m. Anlage 1 Nr. 13.18 zum UVPG 
und §§ 1 und 3 UVPG NRW (Gesetz über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung in Nordrhein-Westfalen 
vom 29.04.1992, GV.NW. S. 175) i. V. m. Anlage 1 
Nr. 3 zum UVPG NRW dann eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung durchzuführen, wenn das Vorhaben 
nach Einschätzung der zuständigen Behörde auf-
grund allgemeiner Vorprüfung des Einzelfalls erheb-
liche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann. 
Bei dieser Vorprüfung sind die in der Anlage 2 zum 
UVPG NRW aufgeführten Kriterien zu beachten.

Im vorliegenden Fall hat die allgemeine Vorprüfung 
ergeben, dass erhebliche nachteilige Umweltauswir-
kungen durch das beantragte Vorhaben nicht zu er-
warten sind.

Es handelt sich um eine kleinräumige Maßnahme, 
die keine negativen Auswirkungen auf die Umgebung 
haben wird. Belange des Nachbar-, Landschafts- und 
Gewässerschutzes können über Nebenbestimmun-
gen zur Plangenehmigung geregelt werden.

Gemäß § 3a Satz 1 UVPG stelle ich daher fest, dass 
für das vorgenannte Vorhaben keine Verpflichtung 
zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung besteht.

Diese Feststellung ist gemäß § 3a Satz 3 UVPG nicht 
selbständig anfechtbar.

Viersen, 11.11.2014
    Kreis Viersen

gez.
Ottmann 

              Landrat

Az.: 66/1 – 00325/14

Abl. Krs. Vie. 2014, S. 1150

Bekanntmachung
des Kreises Viersen
Bekanntmachung der öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung vom 18.09.2014 zwischen der 
Stadt Viersen und dem Kreis Viersen über die 
Durchführung der Beihilfebearbeitung für die 
Bediensteten der Stadt Viersen durch den Kreis 
Viersen

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die öffent-
lich-rechtliche Vereinbarung vom 18.09.2014 zwi-
schen der Stadt Viersen und dem Kreis Viersen 
über die Durchführung der Beihilfebearbeitung 
für die Bediensteten der Stadt Viersen durch den 
Kreis Viersen gemäß § 24 Abs. 2 i. V. m. § 29 Abs. 
4 Satz 2 Ziff. 1 b) des Gesetzes über kommuna-
le Gemeinschaftsarbeit (GkG) am 21.10.2014 auf-
sichtsbehördlich genehmigt und im Amtsblatt für den 
Regierungsbezirk Düsseldorf (Ausgabe Nr. 45 vom 6. 
November 2014) öffentlich bekannt gemacht. 

Auf diese Veröffentlichung wird hiermit gemäß § 24 
Abs. 3 Satz 2 GkG hingewiesen. 

Viersen, 10.11.2014
In Vertretung

gez. 
Dr. Coenen

Kreisdirektor

Abl. Krs. Vie. 2014, S. 1150

Bekanntmachung
der Gemeinde Brüggen
Satzung der Burggemeinde Brüggen
über die Erhebung von Gebühren für die Abfal-
lentsorgung vom 17. November 2014

Der Rat der Burggemeinde Brüggen hat aufgrund des 
§ 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV NW S. 666), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2013 (GV. 
NRW. S. 878), der §§ 1, 4 und 6 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV NW S. 712) zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 2011 
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(GV. NRW. S. 687)  und des § 21 der Satzung der 
Gemeinde Brüggen über die Abfallentsorgung vom 
18.12.2012 in seiner Sitzung am 13. November 2014 
folgende Satzung beschlossen:

Inhaltsverzeichnis

§ 1   Gegenstand der Satzung
§ 2   Gebührenpflichtige und Gebührenpflicht
§ 3   Gebührenbemessung
§ 4  Gebührensätze
§ 4 a Gebührenabschlag
§ 5   Festsetzung und Fälligkeit der Gebühren
§ 6   Inkrafttreten, Außerkrafttreten

§ 1
Gegenstand der Satzung

Für die Benutzung der gemeindlichen Abfallentsor-
gung werden Gebühren erhoben.

§ 2
Gebührenpflichtige und Gebührenpflicht

(1)  Gebührenpflichtig sind die Eigentümer der an 
die gemeindliche Abfallentsorgung
angeschlossenen Grundstücke und die ihnen 
Gleichgestellten gemäß § 22 der
Satzung der Gemeinde Brüggen über die Ab-
fallentsorgung.

(2)  Weiterhin sind sonstige Abfallbesitzer gebüh-
renpflichtig, die ihre Abfälle durch
die Gemeinde entsorgen lassen.

(3)  Mehrere Gebührenpflichtige haften als Ge-
samtschuldner.

(4)  Die Gebührenpflicht beginnt mit dem 1. Tag 
des Kalendermonats, der auf den
Anschluss folgt. Sie endet mit dem Ablauf des 
1. Tages des folgenden Monats, in
dem die Benutzung der gemeindlichen Abfal-
lentsorgung aufhört.

(5)  Die Gebührenpflichtigen haben der Gemeinde 
alle nach dieser Satzung
erforderlichen Angaben, insbesondere zur Be-
messung der Gebühr, rechtzeitig zu
machen sowie jede Veränderung dieser Anga-
ben unverzüglich anzuzeigen.

(6) Wechselt der Gebührenpflichtige, so sind so-
wohl der bisherige als auch der
neue Gebührenpflichtige verpflichtet, die Ge-
meinde unverzüglich zu
benachrichtigen. Ein Wechsel in der Gebüh-
renpflicht wird am 1. Tag des auf die

Benachrichtigung folgenden Kalendermonats 
wirksam.

§ 3
Gebührenbemessung

(1) Bemessungsgrundlagen für die Höhe der Ge-
bühr sind:

1. Größe und Anzahl der auf dem Grundstück 
aufgestellten Abfallbehälter im
System „Graue Tonne“ (Festwert).

a) Die (Mindest-)behältergröße richtet sich 
nach der Anzahl der einem
Grundstück, das zu Wohnzwecken genutzt 
wird, anrechenbaren Einwohnern
und dem sich daraus ergebenden Mindest-
behältervolumen gem. § 11 Abs. 2
der Satzung der Gemeinde Brüggen über 
die Abfallentsorgung.
Auf Antrag bleiben bei der Berechnung der 
Einwohnerzahl für den
nachgewiesenen entsprechenden Zeitraum 
Haushaltsangehörige
unberücksichtigt, die für längere Zeit (min-
destens ununterbrochen sechs
Monate) abwesend sind.

b) Die (Mindest-)behältergröße richtet sich 
auf einem Grundstück, das
insgesamt nicht zu Wohnzwecken genutzt 
wird, nach den zugrunde liegenden
Einwohnergleichwerten und dem Mindest-
behältervolumen gem. § 11 Abs. 3
der Satzung der Gemeinde Brüggen über 
die Abfallentsorgung.

2. Zusatzgefäße, die für die unter Ziffer 1 a) 
und 1 b) genannten Grundstücke beantragt, 
genehmigt und aufgestellt werden.

3. Anzahl der Abfallsäcke nach § 10 Abs. 2 
(letzter Absatz) der Satzung der Gemeinde 
Brüggen über die Abfallentsorgung.

4. Art und Anzahl der auf einem insgesamt nicht 
zu Wohnzwecken dienenden und
gewerblich genutzten Grundstück aufgestellten 
Abfallbehälter im System „Blaue Tonne“.

5. Anzahl der Pflanzenabfallsäcke nach § 2 
Abs. 2 Ziffer 2 der Satzung der Gemeinde 
Brüggen über Abfallentsorgung.

6. Anzahl der Abfallbehälter (System braune 
Tonne), die für Grundstücke, die zu
Wohnzwecken und/oder gewerblich genutzt 
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werden, beantragt werden und über
die Maßgaben der § 11 Abs. 2 und Abs. 3 der 
Satzung der Gemeinde Brüggen
über die Abfallentsorgung hinausgehen (Zu-
satzgefäße).

§ 4
Gebührensätze

(1) Die Gebühr beträgt jährlich:

a) als Festwert nach § 3, Abs. 1, Ziffer 1 a) und 
1 b) und für Zusatzgefäße nach § 3, Abs. 1, 
Ziffer 2

für einen 60 l Behälter            140,21 €
für einen 80 l Behälter            175,27 €
für einen 120 l Behälter          245,41 €
für einen 240 l Behälter          420,82 €
für einen 1.100 l Container
  8-tägige Leerung               3.857,55 €
14-tägige Leerung               1.928,78 €

b)  für Gefäße im System „Blaue Tonne“ nach § 
3, Abs. 1, Ziffer 4

 für einen 240-l-Behälter,
 bei 4 wöchentlicher Leerung    24,03 €
 für einen 1.100-l-Container,
 bei 4 wöchentlicher Leerung  197,36 €

c) Die Gebühr je Pflanzenabfallsack nach § 3, 
Abs. 1, Ziffer 5, beträgt                   2,00 €.

d) Die Gebühr für die Zusatz-Abfallbehälter 
(System braune Tonne) nach § 3, Abs.1, Zif-
fer 6 beträgt je Gefäß 

 (120 l oder 240 l)                      40,00 €.

(2) In den Gebühren nach Abs. 1 sind - abgesehen 
von der Regelung in Buchstabe
b) - auch die Kosten für das Einsammeln und 
Befördern sperriger Abfälle, sowie das Einsam-
meln und Befördern von Papier, Pappe und 
kompostierbaren
Pflanzenabfällen (§§ 2 Abs. 2, Ziffern 2, 3 und 
4 der Satzung der Gemeinde Brüggen über die 
Abfallentsorgung) enthalten.

(3)  Die Gebühr je Abfallsack nach § 3 Abs. 1, Ziffer 
3, beträgt                                        4,50 €.

(4)  Für die jährliche Gebührenfestsetzung ist das 
tatsächliche Behältervolumen zum 01.01. ei-
nes jeden Jahres maßgebend. Änderungen 
der Gebührenfestsetzung, die sich durch einen 
Wechsel der Behältergröße im Laufe des Ka-
lenderjahres ergeben, wird jeweils zum 1. Tag
des folgenden Kalendermonats berücksichtigt.

§ 4 a
Gebührenabschlag

Liegen die Voraussetzungen für eine Ausnahme vom
Anschluss- und Benutzungszwang an das System
 braune Tonne der Gemeinde vor 
(§ 8, Abs. 1 der Satzung der Gemeinde Brüggen über 
die Abfallentsorgung), dann reduziert sich die Abfal-
lentsorgungsgebühr nach § 4 Abs. 1a) um 40 € 
(sog. Eigenkompostierungsabschlag).

§ 5
Festsetzung und Fälligkeit der Gebühren

(1)  Die Gebühren werden für ein Kalenderjahr 
oder, wenn die Gebührenpflicht erst während 
des Kalenderjahres beginnt, für den Rest des 
Jahres durch Gebührenbescheid festgesetzt. 
Der Bescheid kann mit einem anderen
Abgabenbescheid verbunden sein.

(2) Die Gebühren sind zu je 1/4 des Jahresbeitra-
ges zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11 zu 
entrichten. Bis zur Bekanntgabe eines neuen 
Bescheides sind die Gebühren über das Jahr 
hinaus an den gleichen Fälligkeitsterminen un-
ter Zugrundelegung des zuletzt festgesetzten 
Jahresbetrages zu zahlen. Nachforderungen 
sind innerhalb eines Monats nach Bekanntga-
be des Gebührenbescheides zu entrichten.

(3)  Auf Antrag können die Gebühren abweichend 
von Abs. 2 Satz 1 zum 1. Juli in einem Jah-
resbetrag entrichtet werden. Der Antrag muß 
spätestens bis zum 30.September des voran-
gegangenen Kalenderjahres gestellt werden. 
Die beantragte Zahlungsweise bleibt so lange  
maßgebend, bis ihre Änderung beantragt wird. 
Für den Änderungsantrag gilt Satz 2 entspre-
chend.

(4)  Die Gebühr für den Abfallsack (§ 4 Abs. 3) ist in 
diesem Kaufpreis enthalten und mit dem Kauf 
fällig.

§ 6
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Die Satzung tritt am 01. Januar 2015 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung der Gemeinde Brüggen 
über die Erhebung von Gebühren für die Abfallent-
sorgung vom 10. Dezember 2013 außer Kraft.

B e k a n n t m a c h u n g s a n o r d n u n g

Die vorstehende 
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Satzung der Burggemeinde Brüggen über die Er-
hebung von Gebühren für die Abfallentsorgung

vom 17. November 2014

wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder    
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

Brüggen, den 17. November 2014
Gez.

Gellen
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2014, S. 1150

Bekanntmachung
der Gemeinde Brüggen
1. Satzung vom 17. November 2014 zur Änderung 
der Satzung der Gemeinde Brüggen über die Ab-
fallentsorgung vom 18.12.2012

Der Rat der Burggemeinde Brüggen hat in seiner 
Sitzung vom 13. November 2014 aufgrund der §§ 
7 und 41 der Gemeindeordnung (GO NRW) für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
19.12.2013 (GV. NRW. S. 878), der §§ 1,5,8 und 9 
des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen (LAbfG NRW) vom 21.06.1988 (GV NRW 
S.250), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Geset-
zes vom 21.03.2013 (GV. NRW. S. 148) in Ausfüh-
rung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes –KrWG- vom 
24.02.2012 (BGBl. I S. 212.) geändert durch §44 Abs. 
4 des Gesetzes vom 22.05.2013 (BGBl. I, S. 1324),  
§ 7 der Gewerbeabfall-Verordnung (GewAbfV) vom 
19.06.2002 (BGBl. I, S. 1938), zuletzt geändert durch 
Art. 5 Abs. 23 des Gesetzes vom 24.02.2012, BGBl. 
I , S. 212), sowie des § 17 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten (OWiG) vom 19. 02.1987 (BGBl. I, 
S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 18 des Geset-

zes vom 10.10.2013 (BGBl. I, S. 3786) folgende 1. 
Änderungssatzung zur Satzung der Gemeinde Brüg-
gen über die Abfallentsorgung vom 18.12.2012 (Abl. 
Krs. Vie S.1043) beschlossen:

Die nachstehenden Paragraphen der Abfallsatzung 
werden geändert und erhalten folgende Fassungen:

Artikel 1

§ 20
Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungs-

einrichtung
/Anfall der Abfälle

(1) Die gebührenpflichtige Benutzung der kommuna-  
len Abfallentsorgungseinrichtung beginnt, wenn dem 
anschluss- und benutzungspflichtigen Grundstücks-
eigentümer ein oder mehrere Abfallgefäße zur Ver-
fügung gestellt worden sind oder ein oder mehrere 
Abfallgefäße anderweitig vorhanden sind und diese 
zur Abfallüberlassung bereitgestellt werden und das 
an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung an-
geschlossene Grundstück mit Abfallfahrzeugen zur 
Entleerung dieser Abfallbehältnisse angefahren wird.  

(2) Abfälle gelten zum Einsammeln und Befördern als 
angefallen, wenn die Voraussetzungen des Abfallbe-
griffs gemäß § 3 Abs. 1 KrWG erstmals erfüllt sind.   

(3) Die Gemeinde ist nicht verpflichtet, im Abfall nach 
verlorenen Gegenständen suchen zu lassen. Im 
Abfall vorgefundene Wertgegenstände werden als 
Fundsachen behandelt.

(4) Unbefugten ist nicht gestattet, angefallene und 
zur Abholung bereitgestellte Abfälle zu durchsuchen, 
wegzunehmen oder ohne Zustimmung des berech-
tigten Abfallüberlassers zu ergänzen.

Artikel 2

§ 24
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Unbeschadet der im Bundes- oder Landesrecht 
getroffenen Regelungen handelt ordnungswidrig, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig dieser Satzung zuwider-
handelt, indem er 

a) nach § 3 dieser Satzung ausgeschlossene Abfäl-
le der Gemeinde zum Einsammeln oder Befördern 
überlässt;
b) überlassungspflichtige Abfälle der Gemeinde nicht 
überlässt oder von der Gemeinde bestimmte Abfall-
behälter und Abfallsäcke zum Einfüllen von Abfällen 
nicht benutzt und damit dem Anschluss- und Benut-
zungszwang in § 6 zuwider handelt;
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c) für bestimmte Abfälle vorgesehene Behälter oder 
Abfallsäcke entgegen § 13 Abs.4 dieser Satzung mit 
anderen Abfällen füllt;
d) Abfallbehälter entgegen den Befüllungsvorgaben 
in § 13 Abs.2 , Abs. 4 , Abs.5 und Abs.6 dieser Sat-
zung befüllt;
e) den erstmaligen Anfall von Abfällen oder wesent-
liche Veränderungen des Abfalls gemäß § 17 dieser 
Satzung nicht unverzüglich anmeldet;
f) anfallende Abfälle entgegen § 20 Abs. 2 i.V. m § 
20 Abs.4 dieser Satzung unbefugt durchsucht, weg-
nimmt oder ohne Zustimmung des berechtigten Ab-
fallüberlassers ergänzt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
bis zu  50.000 € geahndet werden, soweit nicht an-
dere gesetzliche Bestimmungen hierfür eine höhere 
Geldbuße vorsehen.  

Artikel 3

§ 25
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese 1. Änderungssatzung tritt am 01. Januar 2015 
in Kraft. 

B e k a n n t m a c h u n g s a n o r d n u n g

Die vorstehende 

1. Satzung vom 17. November 2014 zur Ände-
rung der Satzung der Gemeinde Brüggen über 

die Abfallentsorgung vom 18.12.2012

wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

Brüggen, den 17. November 2014

Gez.

Gellen
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2014, S. 1153

Bekanntmachung
der Stadt Kempen

Die an Herrn Artur Sinecki, geb. 16.06.1970 gerichte-
te Übergangsmitteilung nach § 7 des Unterhaltsvor-
schussgesetzes (UVG) vom 10.11.2014 kann nicht 
zugestellt werden, da der Aufenthalt nicht ermittelt 
werden kann. Die Übergangsmitteilung kann bei 
der Stadt Kempen - Jugendamt - , Antoniusstr. 24, 
im Raum Nr. 27 (Nebengebäude), 47906 Kempen, 
eingesehen werden. Sie gilt zwei Wochen nach der 
Veröffentlichung im Amtsblatt des Kreises Viersen als 
zugestellt. 

Kempen, den 20.11.2014
Der Bürgermeister

Im Auftrag:
(Dahmen)

Abl. Krs. Vie. 2014, S. 1154

Bekanntmachung
der Stadt Kempen

Die an Herrn Mustafa Apak, geb. 02.06.1984 gerich-
tete Übergangsmitteilung nach § 7 des Unterhalts-
vorschussgesetzes (UVG) vom 06.11.2014 kann 
nicht zugestellt werden, da der Aufenthalt nicht ermit-
telt werden kann. Die Übergangsmitteilung kann bei 
der Stadt Kempen - Jugendamt - , Antoniusstr. 24, 
im Raum Nr. 27 (Nebengebäude), 47906 Kempen, 
eingesehen werden. Sie gilt zwei Wochen nach der 
Veröffentlichung im Amtsblatt des Kreises Viersen als 
zugestellt. 

Kempen, den 20.11.2014
Der Bürgermeister

Im Auftrag:
(Dahmen)

Abl. Krs. Vie. 2014, S. 1154
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Bekanntmachung
der Stadt Tönisvorst

Öffentliche Bekanntmachung Bezirksregierung 
Düsseldorf, Flurbereinigungsbehörde, - Dezernat 
33 -, Beschleunigte Zusammenlegung Vorst-
Mühlenbruch,  Az.: 33 – 16 06 8

Ausführungsanordnung
In der beschleunigten Zusammenlegung 
Vorst-Mühlenbruch wird hiermit gem. § 61 
Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) die Ausführung des 
Zusammenlegungsplanes Vorst-Mühlenbruch mit 
den folgenden Wirkungen angeordnet:
Mit dem 31.12.2014 tritt der im Zusammenlegungsplan 
Vorst-Mühlenbruch (Stand Nachtrag 1) vorgesehene 
neue Rechtszustand an die Stelle des bisherigen; 
das heißt, die im Zusammenlegungsplan Vorst-
Mühlenbruch enthaltene Neuordnung des Eigentums 
und der sonstigen privatrechtlichen und öffentlich-
rechtlichen Verhältnisse tritt in Kraft (§ 61 Satz 2 
FlurbG).
1. Mit dem gleichen Zeitpunkt treten die 

Landabfindungen hinsichtlich der Rechte an den 
alten Grundstücken und der diese Grundstücke 
betreffenden Rechtsverhältnisse, die nicht 
aufgehoben werden, an die Stelle der alten 
Grundstücke. Die örtlich gebundenen öffentli-
chen Lasten, die auf den alten Grundstücken 
ruhen, gehen auf die in deren örtlicher Lage 
ausgewiesenen neuen Grundstücke über (§ 68 
Abs. 1 FlurbG).

2. Die Einweisung in den Besitz, die Verwaltung 
und Nutzung der im Zusammenlegungsplan 
Vorst-Mühlenbruch (Stand Nachtrag 1) ausge-
wiesenen neuen Grundstücke erfolgte durch 
vorläufige Besitzeinweisung vom 04.07.2011 
und deren Ergänzungsanordnung vom 
08.07.2013. Weitere Regelungen sind nicht er-
forderlich.

3. Innerhalb einer Frist von 3 Monaten, vom ersten 
Tag der öffentlichen Bekanntmachung dieses 
Verwaltungsaktes an gerechnet, können gem. 
§ 71 FlurbG i.V.m. § 62 Abs. 1 FlurbG mangels 
einer Einigung zwischen den Vertragspartnern 
bei der Flurbereinigungsbehörde folgende 
Festsetzungen beantragt werden:
a) Angemessene Verzinsung einer even-

tuell vom Eigentümer zu leisten-
den Ausgleichszahlung für eine dem 
Nießbrauch unterliegende Mehrzuteilung 
von Land durch den Nießbraucher (§ 69 
Satz 2 FlurbG);

b) Erhöhung oder Minderung des 
Pachtzinses oder anderweitiger 
Ausgleich infolge eines eventuellen 
Wertunterschiedes zwischen dem al-

ten und neuen Pachtbesitz (§ 70 Abs. 1 
FlurbG);

c) Auflösung des Pachtverhältnisses in-
folge wesentlicher Erschwernisse der 
Bewirtschaftung des neuen Pachtbesitzes 
(§ 70 Abs. 2 FlurbG).

Dabei können die Anträge zu a) und b) von 
beiden Vertragspartnern gestellt werden, der 
Antrag zu c) nur vom Pächter.

Es wird darauf hingewiesen, dass mit der 
Unanfechtbarkeit des Zusammenlegungsplanes 
Vorst-Mühlenbruch (Stand Nachtrag 1) die 
Veränderungssperren der §§  34 und 85 Nr. 5 FlurbG 
enden.

Gründe
Der Erlass der Ausführungsanordnung ist zulässig 
und begründet. Gemäß § 61 Satz 1 FlurbG ordnet 
die Flurbereinigungsbehörde die Ausführung des 
Zusammenlegungsplanes an, wenn dieser unan-
fechtbar geworden ist.
Der Zusammenlegungsplan Vorst-Mühlenbruch ist 
unanfechtbar geworden.
Ein Aufschieben der Ausführung des 
Zusammenlegungsplanes widerspricht dem 
Gebot der zügigen Abwicklung des Verfahrens 
und verlängert den unerwünschten Zustand der 
Nichtübereinstimmung der tatsächlichen und recht-
lichen Verhältnisse. Die Teilnehmer üben bereits 
Besitz und  Nutzung an den neuen Grundstücken 
aus. Dagegen haben sie bislang keine rechtliche 
Verfügungsmöglichkeit über die neuen Grundstücke.
Die Ausführungsanordnung führt den 
im Zusammenlegungsplan vorgesehe-
nen neuen Rechtszustand herbei, ver-
schafft den Verfahrensteilnehmern die vol-
le rechtliche Verfügungsmöglichkeit über ihre 
Abfindungsgrundstücke und ist die Voraussetzung 
für die Berichtigung der öffentlichen Bücher.

Der Erlass der Ausführungsanordnung gem. § 61 
FlurbG liegt somit im öffentlichen Interesse und im 
Interesse der Beteiligten.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Anordnung der Ausführung des 
Zusammenlegungsplanes Vorst-Mühlenbruch kann 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe (öffent-
liche Bekanntmachung) Widerspruch erhoben wer-
den. 
Der Widerspruch ist bei der Bezirksregierung 
Düsseldorf, Dezernat 33, Dienstgebäude 
Mönchengladbach, Croonsallee 36-40, 41061 
Mönchengladbach schriftlich oder zur Niederschrift 
zu erheben. 
Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die Möglichkeit 
zur elektronischen Kommunikation eröffnet. Ein in 
elektronischer Form eingelegter Widerspruch muss 
mit einer qualifizierten elektronischen Signatur im 
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Sinne des Signaturgesetzes versehen sein.
Hinweise zur Widerspruchserhebung in elektroni-
scher Form und zum elektronischen Rechtsverkehr 
finden Sie auf der Homepage der Bezirksregierung 
Düsseldorf (www.brd.nrw.de) unter der Rubrik „Wir 
über uns - Beiträge – 10.01.2013: Elektronisches 
Gerichts- und Verwaltungspostfach oder den ent-
sprechenden Link im Kontaktformular. Bei der 
Verwendung der elektronischen Form sind beson-
dere technische Rahmenbedingungen zu beachten. 
Die besonderen technischen Voraussetzungen fin-
den Sie unter www.egvp.de.

Anordnung der sofortigen Vollziehung
Gem. § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) wird die sofortige Vollziehung dieses 
Verwaltungsaktes angeordnet mit der Folge, dass 
Rechtsbehelfe gegen ihn keine aufschiebende 
Wirkung haben.

Gründe
Nach der vorgenannten Vorschrift kann die sofortige 
Vollziehung angeordnet werden, wenn sie im öffentli-
chen Interesse oder im überwiegenden Interesse der 
Beteiligten liegt.
Die Voraussetzungen hierfür sind in dem beschleunig-
ten Zusammenlegungsverfahren Vorst-Mühlenbruch 
gegeben.
Das Interesse des überwiegenden Teils der 
Verfahrensbeteiligten an der rechtlichen Ausführung 
des Zusammenlegungsplanes Vorst-Mühlenbruch 
überwiegt deutlich das Interesse einzelner 
Widerspruchsführer an der aufschiebenden Wirkung 
der eingelegten Rechtsbehelfe. 
Die durch die Ausführungsanordnung ausgelösten 
ineinander greifenden Eigentumsveränderungen 
müssen gleichzeitig wirksam werden. Dies wäre nicht 
möglich, wenn Widersprüche einzelner Teilnehmer 
aufschiebende Wirkung hätten.
Im Übrigen sind durch die gesetzlichen Bestimmungen 
des § 79 Abs. 2 FlurbG  die rechtlichen Belange der 
Widerspruchsführer hinreichend gewahrt. 

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung 
kann die Wiederherstellung der aufschiebenden 
Wirkung gemäß § 80 Abs. 5 VwGO beantragt wer-
den bei dem Oberverwaltungsgericht für das Land 
Nordrhein-Westfalen, Aegidiikirchplatz 5, 48143 
Münster.

Im Auftrag                         
(LS)
gez. Merten

Bezirksregierung Düsseldorf
Flurbereinigungsbehörde
- Dezernat 33 -
Mönchengladbach, 03.11.2014
Dienstgebäude:

41061 Mönchengladbach
Croonsallee 36-40
Tel.: 0211 / 475-9803
Fax: 0211 / 475-9792

Tönisvorster Amtsblatt  Jhrg. 20/Nr. 1/S. 133

Abl. Krs. Vie. 2014, S. 1155

Bekanntmachung
der Stadt Viersen
Öffentliche Zustellung

Der an Dominik Kolodziejczyk , zuletzt wohnhaft Pl-
41902 Bytom, Musialika 36 m.1, gerichtete Gebüh-
renbescheid vom 09.10.2014 konnte nicht zugestellt 
werden, da der Aufenthaltsort des Empfängers unbe-
kannt ist. Es erfolgt daher die öffentliche Zustellung 
im Amtsblatt des Kreises Viersen.

Die Bescheide können bei der Stadt Viersen, Fach-
bereich Feuerwehr und Zivilschutz – Einsatz und Or-
ganisation, Verwaltung -, Zimmer V-I-03, Gerberstr. 
3, 41748 Viersen, eingesehen werden.

Die Bescheide gelten zwei Wochen nach Veröffent-
lichung im Amtsblatt des Kreises Viersen als zuge-
stellt.

Viersen, den 13.11.2014 
Der Bürgermeister

Fachbereich Feuerwehr und Zivilschutz
- Einsatz und Organisation, Verwaltung –

Im Auftrag

gez. Rommelrath

Abl. Krs. Vie. 2014, S. 1156

Bekanntmachung
der Stadt Viersen

Bekanntmachung der öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung vom 18.09.2014 zwischen dem 
Kreis Viersen und der Stadt Viersen über die 
Durchführung der Beihilfebearbeitung für die 
Bediensteten der Stadt Viersen durch den Kreis 
Viersen

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die öffent-
lich-rechtliche Vereinbarung vom 18.09.2014 zwi-
schen der Stadt Viersen und dem Kreis Viersen 
über die Durchführung der Beihilfebearbeitung 
für die Bediensteten der Stadt Viersen durch den 
Kreis Viersen gemäß § 24 Abs. 2 i. V. m. § 29 Abs. 
4 Satz 2 Ziff. 1 b) des Gesetzes über kommuna-
le Gemeinschaftsarbeit (GkG) am 21.10.2014 auf-
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sichtsbehördlich genehmigt und im Amtsblatt für den 
Regierungsbezirk Düsseldorf (Ausgabe Nr. 45 vom 6. 
November 2014) öffentlich bekannt gemacht. 

Auf diese Veröffentlichung wird hiermit gemäß § 24 
Abs. 3 Satz 2 GkG hingewiesen. 

Viersen, 18.11.2014
gez.

Thönnessen
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2014, S. 1156

Bekanntmachung
der Stadt Willich
Bezirksregierung Düsseldorf
Flurbereinigungsbehörde
- Dezernat 33 -

Dienstgebäude:
41061 Mönchengladbach
Croonsallee 36-40
Tel.: 0211 / 475-9803
Fax: 0211 / 475-9792

Beschleunigte Zusammenlegung 
Vorst-Mühlenbruch
Az.: 33 – 16 06 8

Ausführungsanordnung
In der beschleunigten Zusammenlegung 
Vorst-Mühlenbruch wird hiermit gem. § 61 
Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) die Ausführung des 
Zusammenlegungsplanes Vorst-Mühlenbruch mit 
den folgenden Wirkungen angeordnet:
Mit dem 31.12.2014 tritt der im Zusammenlegungsplan 
Vorst-Mühlenbruch (Stand Nachtrag 1) vorgesehene 
neue Rechtszustand an die Stelle des bisherigen; 
das heißt, die im Zusammenlegungsplan Vorst-
Mühlenbruch enthaltene Neuordnung des Eigentums 
und der sonstigen privatrechtlichen und öffentlich-
rechtlichen Verhältnisse tritt in Kraft (§ 61 Satz 2 
FlurbG).
1. Mit dem gleichen Zeitpunkt treten die 

Landabfindungen hinsichtlich der Rechte an den 
alten Grundstücken und der diese Grundstücke 
betreffenden Rechtsverhältnisse, die nicht 
aufgehoben werden, an die Stelle der alten 
Grundstücke. Die örtlich gebundenen öffentli-
chen Lasten, die auf den alten Grundstücken 
ruhen, gehen auf die in deren örtlicher Lage 
ausgewiesenen neuen Grundstücke über (§ 68 
Abs. 1 FlurbG).

2. Die Einweisung in den Besitz, die Verwaltung 
und Nutzung der im Zusammenlegungsplan 
Vorst-Mühlenbruch (Stand Nachtrag 1) ausge-

wiesenen neuen Grundstücke erfolgte durch 
vorläufige Besitzeinweisung vom 04.07.2011 
und deren Ergänzungsanordnung vom 
08.07.2013. Weitere Regelungen sind nicht er-
forderlich.

3. Innerhalb einer Frist von 3 Monaten, vom ersten 
Tag der öffentlichen Bekanntmachung dieses 
Verwaltungsaktes an gerechnet, können gem. 
§ 71 FlurbG i.V.m. § 62 Abs. 1 FlurbG mangels 
einer Einigung zwischen den Vertragspartnern 
bei der Flurbereinigungsbehörde folgende 
Festsetzungen beantragt werden:
a) Angemessene Verzinsung einer even-

tuell vom Eigentümer zu leisten-
den Ausgleichszahlung für eine dem 
Nießbrauch unterliegende Mehrzuteilung 
von Land durch den Nießbraucher (§ 69 
Satz 2 FlurbG);

b) Erhöhung oder Minderung des 
Pachtzinses oder anderweitiger 
Ausgleich infolge eines eventuellen 
Wertunterschiedes zwischen dem al-
ten und neuen Pachtbesitz (§ 70 Abs. 1 
FlurbG);

c) Auflösung des Pachtverhältnisses in-
folge wesentlicher Erschwernisse der 
Bewirtschaftung des neuen Pachtbesitzes 
(§ 70 Abs. 2 FlurbG).

Dabei können die Anträge zu a) und b) von 
beiden Vertragspartnern gestellt werden, der 
Antrag zu c) nur vom Pächter.

Es wird darauf hingewiesen, dass mit der 
Unanfechtbarkeit des Zusammenlegungsplanes 
Vorst-Mühlenbruch (Stand Nachtrag 1) die 
Veränderungssperren der §§  34 und 85 Nr. 5 FlurbG 
enden.

Gründe
Der Erlass der Ausführungsanordnung ist zulässig 
und begründet. Gemäß § 61 Satz 1 FlurbG ordnet 
die Flurbereinigungsbehörde die Ausführung des 
Zusammenlegungsplanes an, wenn dieser unan-
fechtbar geworden ist.
Der Zusammenlegungsplan Vorst-Mühlenbruch ist 
unanfechtbar geworden.
Ein Aufschieben der Ausführung des 
Zusammenlegungsplanes widerspricht dem 
Gebot der zügigen Abwicklung des Verfahrens 
und verlängert den unerwünschten Zustand der 
Nichtübereinstimmung der tatsächlichen und recht-
lichen Verhältnisse. Die Teilnehmer üben bereits 
Besitz und  Nutzung an den neuen Grundstücken 
aus. Dagegen haben sie bislang keine rechtliche 
Verfügungsmöglichkeit über die neuen Grundstücke.
Die Ausführungsanordnung führt den 
im Zusammenlegungsplan vorgesehe-
nen neuen Rechtszustand herbei, ver-
schafft den Verfahrensteilnehmern die vol-
le rechtliche Verfügungsmöglichkeit über ihre 
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Abfindungsgrundstücke und ist die Voraussetzung 
für die Berichtigung der öffentlichen Bücher.

Der Erlass der Ausführungsanordnung gem. § 61 
FlurbG liegt somit im öffentlichen Interesse und im 
Interesse der Beteiligten.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Anordnung der Ausführung des 
Zusammenlegungsplanes Vorst-Mühlenbruch kann 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe (öffent-
liche Bekanntmachung) Widerspruch erhoben wer-
den. 
Der Widerspruch ist bei der Bezirksregierung 
Düsseldorf, Dezernat 33, Dienstgebäude 
Mönchengladbach, Croonsallee 36-40, 41061 
Mönchengladbach schriftlich oder zur Niederschrift 
zu erheben. 
Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die Möglichkeit 
zur elektronischen Kommunikation eröffnet. Ein in 
elektronischer Form eingelegter Widerspruch muss 
mit einer qualifizierten elektronischen Signatur im 
Sinne des Signaturgesetzes versehen sein.
Hinweise zur Widerspruchserhebung in elektroni-
scher Form und zum elektronischen Rechtsverkehr 
finden Sie auf der Homepage der Bezirksregierung 
Düsseldorf (www.brd.nrw.de) unter der Rubrik „Wir 
über uns - Beiträge – 10.01.2013: Elektronisches 
Gerichts- und Verwaltungspostfach oder den ent-
sprechenden Link im Kontaktformular. Bei der 
Verwendung der elektronischen Form sind beson-
dere technische Rahmenbedingungen zu beachten. 
Die besonderen technischen Voraussetzungen fin-
den Sie unter www.egvp.de.

Anordnung der sofortigen Vollziehung
Gem. § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) wird die sofortige Vollziehung dieses 
Verwaltungsaktes angeordnet mit der Folge, dass 
Rechtsbehelfe gegen ihn keine aufschiebende 
Wirkung haben.

Gründe
Nach der vorgenannten Vorschrift kann die sofortige 
Vollziehung angeordnet werden, wenn sie im öffentli-
chen Interesse oder im überwiegenden Interesse der 
Beteiligten liegt.
Die Voraussetzungen hierfür sind in dem beschleunig-
ten Zusammenlegungsverfahren Vorst-Mühlenbruch 
gegeben.
Das Interesse des überwiegenden Teils der 
Verfahrensbeteiligten an der rechtlichen Ausführung 
des Zusammenlegungsplanes Vorst-Mühlenbruch 
überwiegt deutlich das Interesse einzelner 
Widerspruchsführer an der aufschiebenden Wirkung 
der eingelegten Rechtsbehelfe. 
Die durch die Ausführungsanordnung ausgelösten 
ineinander greifenden Eigentumsveränderungen 
müssen gleichzeitig wirksam werden. Dies wäre nicht 
möglich, wenn Widersprüche einzelner Teilnehmer 
aufschiebende Wirkung hätten.

Im Übrigen sind durch die gesetzlichen Bestimmungen 
des § 79 Abs. 2 FlurbG  die rechtlichen Belange der 
Widerspruchsführer hinreichend gewahrt. 

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung 
kann die Wiederherstellung der aufschiebenden 
Wirkung gemäß § 80 Abs. 5 VwGO beantragt wer-
den bei dem Oberverwaltungsgericht für das Land 
Nordrhein-Westfalen, Aegidiikirchplatz 5, 48143 
Münster.

Mönchengladbach, 03.11.2014
Im Auftrag

(LS) gez. Merten

Abl. Krs. Vie. 2014, S. 1157

Bekanntmachung
der Stadt Willich

Ordnungsbehördlichen Verordnung
der Stadt Willich

über das Offenhalten von
Verkaufsstellen aus besonderem Anlass 

vom 08.04.2014

Aufgrund des § 6 Absatz 1 und 4 des Gesetzes zur 
Regelung der Ladenöffnungszeiten  für das Land 
Nordrhein-Westfalen (LÖG NRW) vom 16. November 
2006 (GV.NRW.2006, S. 516) in der z.Zt. gültigen 
Fassung wird für die Stadt Willich gemäß Beschluss 
des Rates der Stadt vom 08.04.2014 folgende 
Ordnungsbehördliche Verordnung erlassen:

§ 1
Verkaufsstellen dürfen zu folgenden Anlässen für die 
Dauer von 5 zusammenhängenden Stunden in der 
Zeit zwischen 11.00 und 18.00 Uhr
geöffnet sein:  
           Ortsteil Willich: 

- Frühlingsfest
- Cityfest
- Herbstzauber           

           Ortsteil Anrath:
- Brunnenfest
- Weihnachtsmarkt

           Ortsteil Schiefbahn:
- „Mein Fest in Schiefbahn“
- Herbstfest
- Kleinkunstfestival                  

            Ortsteil Neersen:
            - Jazz und Handwerk
            - Weihnachtsmarkt 
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§ 2
Zu den Verkaufsstellen gehören alle 
Einzelhandelsgeschäfte und Stände im 
Einzugsbereich des jeweiligen Stadtteils

§ 3
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Ordnungsbehördliche Verordnung 
der Stadt Willich vom 15.12.2006  in der Fassung 
vom 31.05.2012 außer Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Verordnung der Stadt Willich wird 
hiermit öffentlich bekannt  gemacht.

Hinweis:
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
von Verfahrens- und Formvor schriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NW) beim Zustandekommen dieser Verordnung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekannt ma-
chung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es 
sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigenverfahren wurde 
nicht durchgeführt

 b) diese Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öf-
fentlich bekannt gemacht worden,

 c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet 

oder
 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Stadt Willich vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Willich, 08.04.2014
Stadt Willich

Der Bürgermeister 
(Josef Heyes)
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2014, S. 1158 

Bekanntmachung
der Stadt Willich
Stadt Willich       
Der Bürgermeister
-  Als Wahlleiter –

Öffentliche Bekanntmachung über
eine Ersatzbestimmung zum Rat der Stadt Willich

Mit Erklärung vom 05.11.21014 hat Herr Dr. Paul 
Schrömbges, Kreuzstraße 82, 47877 Willich, zur 
Niederschrift erklärt, dass er mit Wirkung vom 
30.11.2014 sein Mandat im Rat der Stadt Willich nie-

derlegen wird.

Die Ersatzbestimmung für Herrn Dr. Paul Schrömb-
ges richtet sich nach § 45 KWahlG. Danach wird, 
wenn ein Mitglied aus der Vertretung ausscheidet, 
der Sitz nach der Reserveliste von derjenigen Partei 
oder Wählergruppe besetzt, für die der Ausgeschie-
dene bei der Wahl aufgetreten ist. Unbeschadet der 
Reihenfolge auf der Reserveliste tritt im Übrigen an 
die Stelle des ausgeschiedenen Ratsmitgliedes der 
für ihn auf der Reserveliste bezeichneten Ersatzver-
treter. Es bleiben jedoch auch die Bewerber aus der 
Reserveliste außer Betracht, die in der gemäß § 38 
KWahlG vorgesehenen Form auf ihre Anwartschaft 
verzichtet haben. Für Herr Dr. Schrömbges rückt ein 
Kandidat aus der Reserveliste nach. 

Aus diesem Grund rückt

Herr Bernhard Grotke, Mittelstraße 114, 
47877 Willich

in den Rat der Stadt Willich nach.

Gegen die Feststellung der Ersatzbestimmung kann 
binnen eines Monats nach Bekanntgabe jeder Wahl-
berechtigte des Wahlgebietes, die für das Wahlgebiet 
zuständige Leitung der Parteien und die Wählergrup-
pen, die an der Wahl teilgenommen haben, sowie die 
Aufsichtsbehörde Einspruch erheben, wenn sie eine 
Entscheidung über die Gültigkeit gem. 
§ 40 Abs. 1 Buschstaben a bis c für erforderlich hal-
ten. Der Einspruch ist beim Wahlleiter der Stadt Wil-
lich, Hauptstr. 6, 47877 Willich, Schloß Neersen, Zim-
mer 203, schriftlich einzureichen oder mündlich zur 
Niederschrift zu erklären.

Willich, 17.11.2014
Stadt Willich

Der Bürgermeister
Gez.

(Kerbusch)
Erster Beigeordneter

Wahlleiter

Abl. Krs. Vie. 2014, S. 1159
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Bekanntmachung
der Stadt Willich
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Abl. Krs. Vie. 2014, S. 1160

Bekanntmachung
des Niersverbandes

Niersverband 28. Sitzung der Verbandsversammlung
am 11. Dezember 2014

28. Sitzung der Verbandsversammlung des Niersverbandes 
Donnerstag, 11. Dezember 2014, 10:00 Uhr,  

Sitzungssaal im Forum Viersen,  
Rathausmarkt 2, 41747 Viersen 

Tagesordnung 

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden, Genehmigung der Ta-
gesordnung und Bestellung einer / eines Delegierten zur Mitunter-
zeichnung der Niederschrift 

2. Genehmigung der Niederschrift über die Verbandsversammlung 
vom 12.12.2013 

3. Bericht des Vorsitzenden 

4. Bericht des Vorstandes 

5. Abnahme des Jahresabschlusses 2013 und Entlastung des 
Vorstandes 

Vorlage 

6. Aufstellung der Übersicht 2014 - 2018 über die Verbands-
unternehmen des Niersverbandes gemäß § 3 NiersVG 

Vorlage 

7. Feststellung des Wirtschaftsplanes 2015 Vorlage 

8. Ersatzwahlen zum Verbandsrat Vorlage 

9. Ersatzwahlen zum Widerspruchsausschuss Vorlage 

10. Bestellung der Prüfstelle für die Prüfung des Jahresabschlusses 
2014 

Vorlage 

11. Wahl der Rechnungsprüfer/-innen für das Wirtschaftsjahr 2015 Vorlage 

12. Verschiedenes 

Für den Fall, dass die anberaumte Verbandsversammlung nicht beschlussfähig ist, 
wird bereits jetzt zu einer weiteren Sitzung der Verbandsversammlung mit gleicher 
Tagesordnung eingeladen, die um 10.30 Uhr am selben Ort und Tag stattfindet. Es 
wird darauf hingewiesen, dass die Verbandsversammlung gemäß § 15 Abs. 4 S. 2 
und 3 NiersVG in dieser Sitzung ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden 
Delegierten beschlussfähig ist. 
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Einwohner am 30. September 2014

(Eigene Fortschreibung der Angaben des Landesamtes für Datenverarbeitung

und Statistik NW vom 31. Dezember 2013)

insgesamt männlich weiblich

Gemeinde Brüggen 15.440 7.521 7.919

Gemeinde Grefrath 14.696 7.176 7.520

Stadt Kempen 34.714 16.777 17.937

Stadt Nettetal 41.878 20.566 21.312

Gemeinde Niederkrüchten 14.986 7.352 7.634

Gemeinde Schwalmtal 18.946 9.258 9.688

Stadt Tönisvorst 29.120 14.188 14.932

Stadt Viersen 75.012 36.032 38.980

Stadt Willich 50.729 24.665 26.064

Kreis Viersen
2)

295.521 143.535 151.986

1) Quelle: IT.NRW, Stand: 31.12.2013 - Abweichungen in der Summe Kreis Viersen durch Rundungsdifferenzen

2) Die Bevölkerungsfortschreibung erfolgt auf Basis der Ergebnisse des Zensus 2011.

Abl. Krs. Vie. 2014, S. 1183
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